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Der Bundesbrief von 1291: eine Filschung?
Perspektiven einer ungewohnten Diskussion

Roger Sablonier

Der in Schwyz aufbewahrte Bundesbrief von Anfang
August 1291 1st im schweizerischen Geschichtsbewusst-
sein seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert tief als «Griin-
dungsurkunde» der Schweizer Eidgenossenschaft veran-
kert,und die seit 1891 gefeierten Staatsjubilien nahmen auf
dieses «Grundungsdatum» direkt Bezug. Ist das einzigar-
tige Dokument aber auch wirklich echt, d.h. ist die iberlie-
terte Urkunde wirklich 1291 entstanden? In den «Mittei-
lungen des Historischen Vereins des Kantons Schwyz» von
1992 berichten Willy Woelfli und Georges Bonani tiber ihre
an der ETH Zurich mit Hilfe der Radiokarbon-Methode
(C14-Datierung) durchgefihrte Zeitbestimmung am Per-
gament des Bundesbriefs. Der hochinteressante Bericht
weist uber interdisziplinare Methodendiskussionen zwi-
schen archaologischer und historischer Forschung hinaus
und zeigt neue Moglichkeiten auf, moderne C14-Datie-
rungstechniken anzuwenden. Vielleicht erinnern sich auch
noch einige Leserinnen und Leser an den entsprechenden
Fernsehbeitrag in der Reihe «Menschen, Technik, Wissen-
schaft> vom 5. Juni 1991. Nach Ansicht der beiden Natur-
wissenschaftler fihrte das ungewohnliche Experiment zu
einem klaren Resultat: Die Messungen ergaben, dass das
Pergament, auf dem der Bundesbrief von 1291 geschrieben
ist, mit grosster Wahrscheinlichkeit in der Zeit um 1280
gewonnen worden ist. Die Echtheit des Bundesbriefs im
Sinne der Frage, ob die Urkunde tatsachlich, wie im zeitge-
nossischen Text selber angegeben, zu Beginn des Monats
August 1291 entstanden ist, glauben sie bestatigen zu kon-
nen.

«Nachdem unterdessen die Echtheit des Bundesbriefes
auch mittels naturwissenschaftlicher Methoden anerkannt
worden ist, durfen wir alle getrost ins achte eidgenossische
Jahrhundert fahren» — so kommentiert Josef Wiget im Jah-
resbericht des Prisidenten in den gleichen «Mitteilungen»
1992 das genannte Untersuchungs-Resultat. Der leicht iro-
nische Unterton in diesem Satz trifft sich gut mit meiner
eigenen Uberzeugung, dass heutzutage allein wegen allfil-
liger quellenkritischer Probleme mit dem Bundesbrief nie-
mand Angst fir die Zukunft der Schweiz zu haben braucht.
Uber die Bewertung des Untersuchungsresultats konnen
die Ansichten allerdings auseinandergehen. Die Redaktion
der Mitteilungen» bietet mir freundlicherweise die Mog-

lichkeit, in der lockeren Form eines personlichen Kom-
mentars — wissenschaftliche Anmerkungen sind zum
Thema Bundesbrief schon genug geschrieben worden —
darauf zuruckzukommen. Allerdings: Stellt sich denn die
Frage nach der Echtheit uberhaupt? Und: Muss das wirk-
lich sein? Das Besondere der Situation verlangt einige Vor-
bemerkungen.

Sind Zweifel iberhaupt moglich?

Kanntberhaupt an der Echtheit des im Bundesbriefarchiv
zu Schwyz aufbewahrten Bundesbriefs von 1291 gezweifelt
werden? Das ist sicher die erste Frage, die sich beim Lesen
der genannten Untersuchungsresultate stellt. Schliesslich
nenntdie Urkunde selber ein Datum, und an diesem fur die
Schweizergeschichte so wichtigen Datum hat bisher nie-
mand gezweifelt. So reagierten wohl vielfach Leserinnen
und Leser des Artikels, und dasist verstandlich, aus wissen-
schaftlicher Sicht aber nicht unbedingt die iberzeugendste
Argumentation. Zur Begrundung der Vorbehalte muss ich
im folgenden kurz auf die historiographische Lage rund
um die Erforschung der sogenannten «Grundungszeit»
eingehen.

Bekanntlich ist es ein klassisches, seit dem 19. Jahrhun-
dert immer und immer wieder diskutiertes Problem, dass
die chronikalisch-erzihlenden Berichte uber die Fruhzeit
der Eidgenossenschaft ganz unverbunden neben den
urkundlichen Nachrichten aus der Zeit um 1300 stehen.
Auf der einen Seite kennen wir die rechtsformalen Akte
wie das Bundnis von 1291, also fast ausschliesslich auf
Rechtshandlungen bezogene, oft trocken-formalistische
und inhaltlich darftige Urkunden, von denen zudem noch
um 1300 sehr wenige — fur die Zeit von 1282 bis 1291
betreffen hochstens zehn Urkunden schwyzerische Ange-
legenheiten — tiberhaupt vorhanden sind. Auf der andern
Seite steht die chronikalische Befreiungstradition. Diese
hatte sich seit dem Berner Chronisten Justinger und dem
sogenannten Weissen Buch aus Obwalden zunachst in
unterschiedlicher, dann in einer immer starker auf
bestimmte Vorstellungen konzentrierten Form im
15. Jahrhundert entwickelt. Es sind dies die farbigen Bilder
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von bosen Vogten, Widerstand, Tellentat, Burgenbruch
und Bundesschwur, die schon im 16. Jahrhundert von
Aegidius Tschudi glanzvoll zu einem Gesamtbild der
Anfange zusammengefugt worden sind.

Seit langem ist bekannt, dass nicht einfach entweder die
urkundliche oder die chronikalische Uberlieferung richtig
ist, dass also die beiden unterschiedlichen Uberlieferungs-
strome nicht einfach ein Entweder-Oder darstellen. Ver-
bindungen wurden von den Historikern auf ganz verschie-
dene Weise konstruiert, grundsatzlich wurde dabei aller-
dings immer versucht, die chronikalischen Berichte als
«wahr» zu erweisen, im Sinne der Erschliessung inhaltli-
cher Ubereinstimmungen mit den als «objektiv»> aufgefass-
ten urkundlichen Nachrichten. Heute wissen wir, dass
auch mit dem allergrossten Aufwand an Gelehrsamkeit ein
solches Vorgehen nicht zu uberzeugenden Resultaten
fuhrt. Ich teile zudem die heute vorherrschende For-
schungsmeinung, dass dieser Weg methodisch falsch ist. Er
zielt am uberlieferungsgeschichtlichen, kommunikation-
stechnischen und literarischen Charakter der chronikali-
schen Uberlieferung vorbei, eine Uberlieferung, die in ihrer
heute bekannten Gestalt jedenfalls erst im 15. Jahrhundert
entstanden ist und in wichtigen Teilen auch nicht, das
nebenbei, direkten «volkstimlichen» Charakter besitzt.
Chronikalische Berichte sind keine Reportagen, sondern
nach besonderen Regeln sorgfiltig konstruierte Bilder,
nach Vorstellungen und Absichten, die auf ihre eigene Art
«Wahrheiten» vermitteln wollen. Die eidgenossischen
Chroniken dienten ausgepragt der staatlichen Rechtferti-
gung, also politisch-propagandistischen Zwecken.

Gehoren diese Einsichten in den Charakter der chroni-
kalischen Uberlieferung heute bereits zum Allgemeingut,
so sind erst in letzter Zeit auch ganz neue methodische
Uberlegungen zum Charakter des urkundlichen Schriftgu-
tes aktuell geworden. Darauf wird ausfuhrlich zurtckzu-
kommen sein. Aber auch schon auf dem bisherigen For-
schungsstand sind von alters her einige Fragen beim Bun-
desbrief selber ungelost, wie naturlich auch bei manchen
anderen Schriftsticken aus der Zeit. Tatsachlich stimmt
auffallend viel nicht so recht zusammen: Form und Stil des
Briefes sind im Vergleich eher ungewohnlich, und der
(nach Ladner) auffallend schreibkundige Schreiber ist in
anderen Schriftstucken der Zeit (bisher) nicht nachweisbar.
Der Umstand, dass der Brief im 15. und 16. Jahrhundert
offensichtlich kaum bekannt war und erst im 18. Jahrhun-
dert wieder neu entdeckt wurde, ergibt doch eine reichlich
seltsame Uberlieferungsgeschichte. Bis heute nicht endgul-
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Abb. 1: Das Nidwaldner- oder Unterwaldner-Siegel am Bundesbrief von
1291.

tig geklart ist, warum anstelle eines zu erwartenden Unter-
waldner nur ein Siegel der «universitas hominum de Stan-
nes» (im Text selber als «conmunitas hominum Intramon-
tanorum Vallis Inferioris» bezeichnet!), daran hangt, ein
Siegel also, das zunachst eher auf Nidwalden bezogen wer-
den musste und dessen Legende entsprechend durch nach-
tragliches Eingraben einer Erganzung auch auf Obwalden
erweitert worden ist. Zudem fehlt das Schwyzer Siegel,
obschon das einzige erhaltene Original der Urkunde aus-
gerechnet in Schwyz Gberliefert ist. Und warum ist mit der
sogenannten Nidwaldner Fassung nur eine einzige echte
deutsche Ubersetzung vorhanden, gemiss Bruno Meyer
der Schrift nach zu schliessen aus dem Ende des 14. oder
aus dem beginnenden 15. Jahrhundert?

Diese und andere auffallige Merkwurdigkeiten des Bun-
desbriefes kumulieren sich in recht ungewohnlicher Weise.



Abb. 2: Die sogenannte Nidwaldner Fassung des Bundesbriefes von 1291, die cinzige echte zeitgendssische Ubersetzung.

Es gibt jedoch fur alle diese merkwiirdigen Details mehr
oder minder plausible Erklarungen, die eine Entstehung
des berthmten Dokuments um 1291 trotz allem als mog-
lich erscheinen lassen. Entsprechend besteht in der heuti-
gen Geschichtswissenschaft der breite Konsens, dass einer
Datierung des beruhmten Schriftsticks auf Ende Juli/
anfangs August 1291 nichts im Wege steht. Diese Auffas-
sung wird auch von Pascal Ladner in seinem Aufsatz iber
urkundenkritische Aspekte des Bundesbriefs in den «Mit-
teilungen» von 1991 vertreten. Es handelt sich dabei um die
erste spezialdiplomatische Auseinandersetzung mit dem
Bundesbrief als Ganzes seit Jahrzehnten, ibrigens in einer

wohltuend kurzen und sachlichen Darstellungsweise. Fur
die Kenntnis des weiteren Umfelds der mittelalterlichen
Urkundentiberlieferung fur die Innerschweiz uberhaupt
sind ausserdem die kompetenten Kommentare von Bern-
hard Stettler zu den bei Tschudi vorhandenen Urkunden
(wo ja interessanterweise gerade der Brief von 1291 fehlt)
sehr wertvoll.

Dem allgemeinen Konsens tber die Echtheit des Bun-
desbriefs schloss ich mich bisher ohne weiteres an, nur
schon aus dem einfachen Grund, weil es fur die Geschichts-
forschung heute tatsachlich viel wichtigere Probleme gibt.
Bei niherem Hinsehen und angesichts der aktuellen

15



Bedeutung, die dieses Dokument 1991 dann doch wieder
erhalten hat, bekam fiir mich jedoch eine eher seltsame
Feststellung immer mehr Gewicht: Alle mir bekannten
ernstzunehmenden Argumentationen in der Fachliteratur
seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts — von Ladner wird
die Frage nach der Echtheit als uberflussig schon gar nicht
mehr gestellt — sind einseitig oder stillschweigend auf die
«Echtheit» ausgerichtet. Ist das nicht problematisch?
Warum wurde trotz allem nicht auch einmal umgekehrt
und ganz konkret nach der Moglichkeit einer Falschung
gefragt, wie es schon im 19. Jahrhundert der beruhmte
Urkundenspezialist Harry Bresslau verlangt hatte? Ich
meine, dies sei nicht in erster Linie darauf zurtuckzufthren,
dass sich die Falschungsfrage wissenschaftlich gar nicht
stellen wurde. Eine umfassende spezialdiplomatische
Untersuchung des Bundesbriefs hatte fruher gar nie statt-
gefunden, erstaunlicherweise auch nicht durch Bruno
Meyer, der doch die heute massgebliche Textedition mit
ausfuhrlichem Kommentar fiir das «Quellenwerk zur Ent-
stehung der Eidgenossenschaft> erstellt hat. Die for-
schungsgeschichtlich bedingte Tatsache, dass ganz generell
die urkundenkritische Aufarbeitung des regionalen
Urkundenbestandes zu winschen ubrig lasst, ist dafur
auch nicht allein verantwortlich zu machen. Umgekehrt
ware ja der Falschungsverdacht an sich vollig harmlos und
alltaglich: Jeder Mediavist weiss, dass Hunderte von tber-
lieferten Urkunden des Mittelalters (gerade etwa «Grun-
dungs»-Privilegien) gefalscht, mit unechten Teilen durch-
setzt oder nachtraglich hergestellt worden sind. Warum
also wurde die Echtheitsfrage nicht ausdiskutiert? Es
braucht nicht viel Phantasie, um in erster Linie politische
Grunde zu vermuten, insbesondere in den Zeiten geistiger
Landesverteidigung wihrend und nach dem Zweiten Welt-
krieg. Es hatte einfach nicht sein durfen, und das macht
auch die Haltung der Fachhistorie verstandlicher.

Darf und soll die Falschungsfrage untersucht
werden?

Das Dirfenist heute tatsachlich kein Problem mehr. So gab
es offenbar auch auf die damalige Fernsehsendung mit den
Naturwissenschaftlern nur vereinzelte negative Reaktio-
nen. Einige meiner Vorginger aus der Historikerzunft
haben anderes erlebt, in einer Art und Weise, die heute wis-
senschaftlich Interessierten einer jungeren Generation
schon kaum mehr begreiflich ist. Beileibe nicht der einzige,
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aber sicher der bekannteste Skeptiker war der 1986 verstor-
bene Zircher Universitatslehrer Marcel Beck. Selbster-
nannte Huter der Tradition grenzten ihn wegen dieser
Skepsisaus der erlauchten Gemeinschaft der «echten» Wis-
senschaftler aus und diffamierten thn wirksam als publi-
kumsgierigen Mythenstiirmer. Dabei wagte er nur ganz
selten und hinter vorgehaltener Hand zum Gaudium
respektloser Studierender die Bemerkung, der Bundes-
brief sei doch hochstens eine gelehrte Schreibubung eines
zugelaufenen Klerikers — was in dieser Form nicht stim-
men kann, aber auch eher als Denkanstoss denn als For-
schungsresultat gemeint war.

Die Zeiten haben sich geandert, und das Thema ist nicht
mehr in den Giftschrank der schon fast selbstmorderischen
nationalen Ketzerei verbannt. Heute ist es ohne weiteres
erlaubt, wie bei zahlreichen anderen mittelalterlichen
Urkunden, auch bei diesem besonders wertvollen Doku-
ment eidgenossischer Nationalgeschichte nach der Echtheit
zu fragen. Das ist nicht nur dem Lauf der Zeit — sprich der
befreienden Veranderung des politischen Klimas — zu ver-
danken. Befreiend hat auch eine wesentliche Innovation
innerhalb der Geschichtsforschung gewirkt: Unterdessen ist
endgultig klar geworden, dass die Frage nach der tatsachli-
chen Bedeutung dieses Dokuments in der Zeit um 1300
etwas anderes ist als das Problem, welche symbolische
Bedeutung dem Bundesbrief seit dem ausgehenden 19. Jahr-
hundert im nationalen schweizerischen Geschichtsbild und
fir die nationale Einigung Uberhaupt zukam.

Allen voran Guy P. Marchal konnte klarstellen — ich
verweise hier unter anderem auf seinen Aufsatz in den
«Mitteilungen» von 1990 —, wie sehr der symbolische
Gehalt bzw. das nationale Verstandnis dieser eidgenossi-
schen Befreiungsgeschichte eine reale geschichtliche
Bedeutung erlangt hat fiir die moderne Schweiz des 19.und
20. Jahrhunderts. Dieser Symbolgehalt reicht bis hin zum
Bundesbriefarchiv, das heute schon fur sich selber als ein
Denkmal ersten Ranges aufzufassen ist. Hier stellt der Brief
von 1291 die wichtigste nationale Profanreliquie dar, den
zentralsten aller «lieux de mémoire» (Gedachtnisorte) des
1848 gegriindeten Bundesstaates. Dass die Wirkungsge-
schichte von Vorstellungen des 19. Jahrhunderts tber die
«Grliindung» fur die an Schweizergeschichte interessierten
Historikerinnen und Historiker als wissenschaftliches,
mentalitats- und  ideologiegeschichtliches  Problem
erforschbar ist und sogar ausserordentlich interessant sein
muss, ist gar keine Frage mehr und kann, so zeigte sich 1991
ganz klar, nicht einmal mehr von den eifrigsten patrioti-



schen Mythenverwaltern als sogenannte Mythensturmerei
diffamiert oder gar anathematisiert werden. Was demge-
genuber die Erforschung der «Grundungs»-Zeit um 1300
herum selber angeht, muss ein grosses Verdienst von Hans
Conrad Peyer erwahnt werden: Mit seiner sorgfaltig ausge-
wogenen Darstellung der Anfange der Eidgenossenschaft
1972 im Handbuch der Schweizergeschichte hat er den
Karren, der von einer zerstrittenen Historikergeneration
tief in die Graben personlicher Querelen hineingefahren
worden war, rucksichtsvoll und wenigstens ruckwarts wie-
der herausgezogen.

Die Veranderung im politischen Klima, vor allem aber
auch alle die genannten wissenschaftlichen Leistungen
machen den Weg frei dafur, die Zeit um 1300 und die in Tat
und Wahrheit zahlreichen ungeldsten Fragen um den Bun-
desbrief von 1291 ohne Belastung, ganz nuchtern und in
Kenntnis heutiger wissenschaftlicher Methoden neu zu
beurteilen. Nuchtern will besagen, sich endgultig von
jenem Uberholten Verstandnis von Geschichte zu losen,
das viel zu sehr einer als nationalpadagogische Aufgabe
verstandenen Selbstzensur verpflichtet ist. Zu haufig
wurde in Sachen «eidgendssische Vergangenheit» zugun-
sten des uberzeugungsorientierten Argumentierens die
echte, erkenntnisorientierte, eben die «wissenschaftliche»
Neugier zuruckgedrangt. Die Beurteilung nach dem Stand
heutiger wissenschaftlicher Methoden bedeutet, dass —
wie jetzt geschehen — beispielsweise naturwissenschaftli-
che Moglichkeiten zur Altersbestimmung genutzt werden,
dass aber auch die Vermehrung der Kenntnisse und die
methodischen Fortschritte bei der Quellenkritik zur
Anwendung kommen.

So weit, so gut! Eine letzte wichtige Frage muss unter
den Vorbemerkungen trotzdem beantwortet werden: Sol//
tberhaupt die Diskussion nochmals aufgegriffen werden?
Ist das sinnvoll? Unter Historikern meiner Generation
weckt das Thema «Grundungszeit> noch heute sehr zwie-
spaltige Erinnerungen an kaum nachvollziehbare Streitig-
keiten unter den Vorgangern, ja angesichts der Sturzbache
von akribischer und rechthaberischer Gelehrtenlogik, die
sich daruber ergossen haben, sogar ausgepragte Unlustge-
fuhle. Geht es allein darum, Themen und Fragen der
Geschichte des schweizerischen Raumes um 1300 gewich-
ten zu mussen, kommt vielem anderem als dem Bundes-
brief eine bedeutend hohere Forschungsprioritat zu. Fer-
ner haben gerade die mit grosstem Aufwand an Detailklau-
berei gefihrten Auseinandersetzungen mit dem Inhalt des
Bundesbriefes (insbesondere durch Bruno Meyer) den

i

Die {ibertragung des Buundeshbriejes ins neue Ardyiv. Foies: 5T Shimbddlr, Sy

historiographisch-nationalpadagogischen  Topos einer
«Staatsgrindung» definitiv erschuttert und zum Resultat
gefuhrt, dass wir mit der Urkunde von 1291 einen in der
Zeit keineswegs untblichen Akt der Friedenssicherung
vor uns haben. Eine solche «normalisierte» Sichtweise
gehort heute zum wissenschaftlichen Allgemeingut und
dringt nach und nach doch auch ins Geschichtswissen brei-
ter Bevolkerungskreise ein. Mit dieser Sichtweise war doch
schon ein erster wichtiger Schritt getan, dem Bundesbrief
von 1291 etwas von jener fast katechisierten Uberhohung
zu nehmen, die ithm seit 1891 zuteil geworden war.
Trotzdem: Eine erneute Auseinandersetzung mit dem
Problem Bundesbrief stosst angesichts der nationalen
Bedeutung dieses Dokuments immer noch auf offentliches
Interesse, und sie ist in einem gewissen Sinne sogar not-
wendig. Die Quellenbasis hat sich zwar nicht erweitert, es
sind jedoch neue methodische Moglichkeiten und Einsich-
ten dazugekommen. Sie missen genutzt werden, da es ja
um Forschungsfortschritte und nicht einfach um eine
beliebige «neue Sicht> — wie das manchmal mit wissen-
schaftsfeindlicher Stossrichtung behauptet wird — geht.
Zu diesen neuen Moglichkeiten gehoren zunachst einmal
naturwissenschaftliche Zeitbestimmungstechniken.

Forschungs-High-Tech und offene Fragen

Die vom Fernsehen DRS angebotene Moglichkeit, einmal
mit der Radiokarbon-Methode die Sachlage zu uberpru-
fen, habe ich seinerzeit sehr begrusst. Warum sollte ausge-
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rechnet diese neue Chance, einen Erkenntnisfortschritt zu
erzielen, nicht aufgegriffen werden? Ich habe also —
zurickhaltendere Kollegen mogen mir das verzeihen —
gerne mitgemacht, obschon in Fernsehsendungen differen-
zierte Aussagen, die nun einmal die mir eher vertraute wis-
senschaftliche Argumentationsweise pragen, nur selten
moglich sind. Als an bescheidene Apparaturen gewohnter
Archivquellen-Verwerter erlebte ich das Ganze als glanz-
volle Inszenierung von Forschungs-High-Tech, fir mich
allerdings nicht unbedingt ein Grund zu mehr Vertrauen in
die Resultate. Ausdricklich hervorheben mochte ich
jedoch die — entgegen oft gehorter Pauschalvorwirfe —
ausserst sorgfaltige und verstandnisvolle Vorbereitung und
Durchfihrung durch das Fernsehteam der Sendereihe
MTW. Auch ist es nicht alltaglich, dass sich hochkompe-
tente naturwissenschaftliche Spezialisten eines Problems
unserer (fur sie doch recht abseits liegenden) Wissenschaft
annehmen, zudem in einer Frage, bei der sie sich je nach
Resultat ganz unverdienterweise auch einigen Arger aus
der Ecke wissenschaftsfeindlicher Fundamentalisten hat-
ten holen konnen.

Ist mit der aufwendigen naturwissenschaftlichen Unter-
suchung nun tatsachlich etwas Brauchbares herausgekom-
men? Die Frage darf gestellt werden, ohne in irgendeiner
Weise die Kompetenz der Durchfihrenden anzuzweifeln.
Die Folgerungen der Autoren sind, um sie nochmals
zusammenzufassen, eindeutig: Sie schliessen eine spatere
Entstehung als das 14. Jahrhundert aus und halten das
angegebene Datum von 1291 fiir wesentlich wahrscheinli-
cher als alles andere. Die Tatsache, dass nur das (wahr-
scheinliche) Alter des Pergaments, nicht aber das Datum
des Schreibens bestimmt werden konnte, scheint thnen aus
historischen Uberlegungen unerheblich. Sie riumen
immerhin ein, dass ein Infrarot-Test noch definitiv klaren
musste, ob es sich nicht um ein altes, spater aber gereinigtes
und wiederverwendetes Stlick Pergament handelt, sind
doch solche wiederverwendete Schreibunterlagen (sog.
Palimpseste) durchaus schon im Altertum nachweisbar.

Alles klar? Nach meiner Meinung gar nicht, und ich will
dies kurz begrunden. Im nachhinein mussen zunachst
gewisse Mangel der Untersuchungsanlage genannt wer-
den. So war es nicht moglich, auch den Siegelstreifen oder
noch besser den Siegeln selber eine Materialprobe zu ent-
nehmen. Deren Untersuchung ware fur eine zuverlassige
Beurteilung des Herstellungsvorgangs und fur die wichtige
Frage, ob die vorhandenen Siegel gleichzeitig angebracht
worden sind, von erheblicher Bedeutung gewesen. Interes-
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sant zu wissen ware auch, ob andere (bzw. bestimmte
andere) innerschweizerische Urkunden aus dem Jahre 1291
die selben Messwerte ergeben hatten.

Solche Mangel, durch die Rahmenbedingungen unaus-
weichlich gegeben, haben gewisse Vorbehalte gegenuber
dem Resultat zur Folge. Sie sind aber weniger wichtig als
eine zweite Kategorie von Unsicherheiten: Zu welchem
Zeitpunkt das vorliegende Pergament mit dem heute vor-
liegenden Text beschrieben wurde, ist nicht definitiv
geklart. Das gestehen sich die Verfasser der Studie grund-
satzlich — im Widerspruch zu ithrer Behauptung, eine Her-
stellung erst im 15. Jahrhundert konne mit Sicherheit aus-
geschlossen werden — ebenfalls ein. Aber selbst unter der
Annahme, dass ein einmal gewonnenes und gekauftes Per-
gament nicht allzulange unbenutzt geblieben ist, stellen
sich Probleme: Ein Zeitrahmen, der fur das Pergament sel-
ber innerhalb der Wahrscheinlichkeitsstufe 85% immerhin
bis 1312 reicht (dazu konnten ja doch noch einige Jahre des
unbenttzten Herumliegens kommen), ist fur eine histori-
sche Argumentation zu wenig prazis. Es handelt sich im
Ubrigen um ein fur die Zeit relativ breites Format, wie es
meines Wissens (in der Gegend selber) vor allem bei
Urkunden aus Stadten und aus dem Kloster Einsiedeln ver-
wendet worden ist, alles Orte, wo grossere Pergamentvor-
rate moglich waren. Ein weiteres gewichtiges Argument:
Das zweite statistisch relevante Zeitniveau (mit einer
Wahrscheinlichkeit von 15%, neben 85% von 1252 bis 1312)
fur die Gewinnung des Pergaments liegt offenbar zwischen
1352 und 1385. Zudem bleibt, wenn ich die Ausfihrungen
richtig verstehe, insgesamt doch ein «Restrisiko» von 5%,
die Datierung ausserhalb der Zeit zwischen 1252 und 1385
ansetzen zu mussen. Konnte bei einem einmaligen histori-
schen Geschehen das, was moglich ist, nicht auch eben tat-
sachlich zutreffen, geringere statistische Wahrscheinlich-
keit hin oder her?

Dass die Autoren als Resultat ithrer Messwerte sozusa-
gen eine Maximalvariante — also die schon fast zur Gewiss-
heit verdichtete Variante Echtheitim Sinne der Entstehung
am in der Urkunde selber genannten Datum — wahlten, ist
verstandlich, auf dem Hintergrund der damals stark emo-
tionalisierten Atmosphire erst recht. Schliesslich konnten
sie als Nichtspezialisten auf historischem Gebiet nicht rich-
tig einschatzen, wie weit in mittelalterlichen Urkunden
Handlung und Beurkundung zeitlich und 6rtlich auseinan-
derliegen konnen und wie haufig die Ruckdatierung von
rechtlichen Vorgingen vorkommt. Demgegenuber wurde
die Minimalvariante, dass letztlich mit der naturwissen-



schaftlichen Untersuchung tberhaupt nichts gewonnen
und die Sache nach wie vor ginzlich offen sei, aus meiner
Sicht der Situation nicht ganz gerecht. Aber zwischendrin
scheint mir eine Version zu liegen, die nicht einfach wegzu-
diskutieren ist: Aus der statistischen Argumentation kann
auch der Schluss gezogen werden, dass eine Entstehung des
Bundesbriefes nach 1350 bzw. im Laufe des ganzen
14. Jahrhunderts (und sogar danach) durchaus in einen rea-
len Bereich des Moglichen riickt. Die Untersuchungser-
gebnisse konnten also sinnigerweise gerade die Zweifel am
heutigen Konsens stlitzen. Denkt man an die fast unendli-
chen Diskussionen um die Entstehungsumstande im Jahre
1291, dann ware nur schon mit einer moglichen Entstehung
des Briefes erst um 1309 oder 1316 eine vollig neue Situa-
tion fur die Interpretation der politischen Vorgange in die-
ser Zeit gegeben.

So gesehen, muss der Spiess nicht einmal vollstindig
umgedreht werden, um einzusehen, dass die Anwendung
der Radiokarbon-Methode letztlich nicht allzuviel Siche-
res gebracht hat; ich sage das mit Bedauern und nicht als
Kritik an der Zielsetzung. Die publizierte Untersuchung
lasst trotz der Meinung ihrer Verfasser auch jetzt noch zu
viele wichtige Fragen offen. Das anstehende Problem der
Echtheit des Bundesbriefs ist mit der naturwissenschaftli-
chen Analyse des Pergaments keineswegs gelost. In der mit
geschichts- und staatsideologischen Schlagworten wesent-
lich weniger belasteten Zeit nach dem Jubilaum fallt eine
solche Aussage nicht mehr so schwer wie 1991. Damals
hatte eine entsprechende Diskussion fast als mutwillige
Gefahrdung des eidgendssischen Festwillens erscheinen
konnen. Heute sollte es moglich sein, die Frage ohne fal-
sche Pramissen und mit der notigen Gelassenheit noch-
mals anzugehen, auch von historischer Seite. Nicht um alte
bzw. langst kalte Gluten wieder anzufachen, und auch
nicht, um das letzte Wort zu haben. Schon ganz und gar
nicht in jener gestrengen, zu Zeiten von Karl und Bruno
Meyer bitterbos rechthaberischen und geradezu wahr-
heitsfanatischen Ernsthaftigkeit, mit der nach Wilhelm
Oechsli wahrend Jahrzehnten monumentale Gebaude von
Gelehrsamkeit rund um die «Grindung» und den Bundes-
brief von 1291 errichtet worden sind.

Geschichte mit Augenmass, aber auch mit Augenzwin-
kern kann dennoch ernst gemeint sein. In diesem Sinne
mochte ich im folgenden versuchen, einige unkonventio-
nelle Gedanken in diese Diskussion einzubringen. Dazu
noch eine allgemeine Bemerkung: Der «gewohnliche»
Historiker, der sich mit dem schwierigen textlichen Inhalt

und der oft merkwiirdigen Uberlieferungsgeschichte sol-
cher seltener Pergamente herumschlagen muss, ist sich bei
seiner Arbeit immer bewusst, dass unter Umstanden auf
wichtige Fragen gar keine definitiven Antworten moglich
sind. Zumindest sind wir gewohnt, dass bei unserer Tatig-
keit haufig Beurteilungsfragen anstehen und unterschiedli-
che Interpretationen moglich sind. Ich glaube nicht, dass
wir deshalb neidvoll auf die imponierende Messgerate-
Kulisse schielen mussen, welche der naturwissenschaftli-
chen Untersuchung das Eruieren oder wenigstens das Ver-
breiten von Wahrheit erleichtert. Auch im Bericht von
Wolfli und Bonani werden ubrigens zahlreiche historische
Ermessensentscheide indirekt mitverwendet.

Ich schlage also vor, Argumente fir eine Falschung ein-
mal ernsthaft auch von historischer Seite zu prufen, und ich
bin der Meinung, dass sich zumindest das Gedankenexpe-
riment lohnt. Grundsitzliche Uberlegungen zum Problem
ergeben sich vor allem aus der erst neuerdings aufgekom-
menen Forschungsdiskussion zur Frage der Funktion von
Schriftlichkeit in der mittelalterlichen Gesellschaft. Tat-
sachlich rechtfertigen in besonderem Masse solche metho-
disch neuartigen Zugange, das Problem gezielt nochmals
aufzugreifen.

«Falschung» und Schriftlichkeit

Um uber das Problem «Falschung» zu diskutieren, sind die
oben schon genannten Merkwurdigkeiten allein nicht aus-
schlaggebend. Fastalle Ungereimtheiten lassen sich irgend-
wie (wenn auch manchmal nur mit grossen Verrenkungen)
erklaren. Und es liegt durchaus innerhalb des plausiblen
Ermessensspielraums, in den politischen Umstanden um
1291 mogliche Voraussetzungen fur die Entstehung des
Bundesbriefs zu sehen. Trotzdem: Die selben Umstinde
konnten auch fur eine spatere Ruckdatierung eines solchen
Schriftstuckes massgeblich sein; zudem ist der Ermessens-
spielraum in die Richtung einer erst spateren Entstehung
ebenfalls gegeben.

Fragen in Richtung Falschung stellen sich zunachst
schon aus ganz traditionellen Uberlegungen zur frihen
Uberlieferungsgeschichte. Fir eine spatere Entstehung
spricht ein grosses, bisher nie richtig ausdiskutiertes Pro-
blem dieser Uberlieferung: dass namlich der Brief von 1291,
der doch selber explizit auf eine «antiqua forma confoede-
rationis», d.h. nach allgemeiner Meinung auf ein (schriftli-
ches) ilteres Bundnis verweist, im nach der Schlacht am

19



Morgarten — also mit konkretem Anlass — entstandenen
Vertrag der drei Linderorte vom 9. Dezember 1315 nicht
erwahnt wird, Ubrigens ebenfalls nicht im Vertrag vom 16.
Oktober 1291 zwischen Zurich, Uri und Schwyz. Die gan-
gige Bezeichnung des Briefes von 1315 als Ubersetzung ist
unrichtig und wire so oder so keine Erklarung fur diese
Licke. Nun ist zwar das Argument der Nichterwihnung
nicht unbedingt zwingend. Ich sehe aber zurzeit wirklich
keine plausible Erklarung daftr, dass eine Vereinbarung,
der eine derartige Wichtigkeit fiir den Anfang der Bundes-
tradition zukommen soll, schon unmittelbar darauf in
einem ganz ahnlichen Rechtsakt bzw. Schriftstuck einfach
nicht mehr erwahnt wird. Im Gbrigen ist beizufigen, dass
der Brief von 1291 fur die zur Hauptsache von den Bind-
nissen nach 1351 ausgehende, um 1500 unzweifelhaft vor-
handene gesamteidgenossische Bundestradition eigentlich
keine Rolle spielte. Moglicherweise wurde er aus diesem
Grund von Aegidius Tschudi gar nicht beachtet, wenn er
thn uberhaupt kannte.

Die Falschungsfrage verlangt allerdings noch eingehen-
dere Erorterungen, weit iber die seltsame Uberlieferungs-
geschichte hinaus. Sehen wir zunachst von einer allzu
skeptischen These (die Idee ist nicht neu) ab, namlich dass
ein gebildeter und geltungsstichtiger Publizist und Patriot
des 18.Jahrhunderts ein solches Schriftstiick als bewusster
Falscher auf einem alten Pergament und in gekonntarchai-
sierender Weise herstellen liess. Das ist zwar ein sonst gar
nicht so seltener Vorgang und kann auch in unserem Falle
immer noch nicht vollig ausgeschlossen werden. Er durfte
aber doch eher unwahrscheinlich sein, aus meiner Sicht
vor allem wegen der nach Bruno Meyer auf das 15. Jahr-
hundert datierbaren Dorsualnotiz auf dem Original, auch
wegen der aufgrund der Schrift um 1400 zu datierenden
deutschen Fassung aus Nidwalden. Ernsthafter in Frage
kommt dagegen eine Falschung des 14. oder 15. Jahrhun-
derts. Eine Diskussion dartiber setzt eine zumindest kurze
Auseinandersetzung mit dem Begriff der «Falschung» vor-
aus.

Das Wort «Falschung» hat im Allgemeinverstandnis
einen miserablen Beigeschmack. Laien wittern soforteinen
Kriminalfall mit schandlichen Profiteuren, Journalisten
zumindest eine Story aus der Schublade Sex and Crime,
und fur echte Patrioten ist der Gedanke, wackere Eidge-
nossen konnten sich als Falscher betatigt haben, ganz und
gar unertraglich. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das Pro-
blem Falschung kein Grund zu Aufregung. Eine differen-
zierte Beurteilung von Echtheits- bzw. Falschungs-Fragen
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ist hier schon lange ublich, und die Diskussionen uber die-
ses Phinomen sind gerade in der neuesten Zeit sehr aktuell.
Mittelalterliche Menschen hatten zum «Original» ein
anderes Verhaltnis als wir in der heutigen Zeit von
«Akten»-Ablage und «Denkmal»-Begriff. Zusatzlich sind
im Gefolge der seit etwa einem Jahrzehnt neu angegange-
nen Erforschung des kulturellen Prozesses der Verschriftli-
chung wesentlich zutreffendere Modellvorstellungen fur
den Zugang zum Problem erarbeitet worden.

Ausgangspunkt einer solchen neuen Betrachtungsweise
ist die triviale Tatsache, dass in einer lindlichen Gesell-
schaft des 13. Jahrhunderts Schriftsticke wie der Bundes-
brief (oder eben allgemein Urkunden und anderes Schrift-
gut) nicht dieselbe Bedeutung haben wie in einer moder-
nen Gesellschaft. Es ist zwar (ausser in einem Teil schwei-
zergeschichtlicher Historiographie) seit langem bekannt
und akzeptiert, dass Urkunden nicht einfach als sozusagen
«objektive» Zeugnisse der «subjektiven» historiographi-
schen Darstellung (wie in unserem Falle im Weissen Buch)
gegenuberzustellen sind. Auch Urkunden enthalten haufig
erzahlende Teile. Nach meiner Ansicht ist aber noch weit
Uber diese Feststellung hinauszugehen: Letztlich sind auch
Urkunden eine Art und Weise, Geschichte zu schreiben,
indem soziale Akte zu bestimmten Zwecken in eine rechts-
formalisierte Darstellung gebracht werden. Ausserdem set-
zen sich immer mehr neueste methodische Zugange durch,
die noch von einer ganz anderen Seite her die traditionelle
Urkundenkritik erganzen: Erstens istauch bei der Auswer-
tung einer urkundlichen Uberlieferung in allen Fragen das
Verhaltnis zwischen Mundlichkeit und Schriftlichkeit zu
Uberlegen. Zweitens: Eine Urkunde wird nicht nur
«geschrieben» und verfasst (das sog. «making», die «Ver-
schriftung»), sondern auch als Text und gleichzeitig als
Objekt im sozialen Verkehr fiur bestimmte Zwecke bzw.
Handlungen gebraucht (das sog. «using», der «Schriftge-
brauch») und zudem auf bestimmte Art und Weise von
bestimmten Leuten an bestimmten Orten aufbewahrt und
zuganglich gemacht — oder eben nicht (das sog. «keeping»,
die «Schriftbewahrung»). Solche Modelle setzen fur die
Interpretation von Urkunden vollig neue Massstibe.

In Sachen Bundesbrief sind alle diese Gesichtspunkte
bisher nur ungentgend ausdiskutiert, am ehesten noch
(siche den erwahnten Aufsatz von Ladner) die Verschrif-
tung mit der Diskussion Giber Schriftcharakter und Schrei-
ber sowie mit Vorstellungen uber den Entstehungsvor-
gang. Eine systematische Analyse nach den erwahnten Kri-
terien ist auch mir an dieser Stelle nicht moglich. Aber



einige Punkte aus der aktuellen Diskussion um Verschrift-
lichung sind trotzdem festzuhalten und von unmittelba-
rem Nutzen: Es gilt nicht nur die schon alte Vorsichtsregel,
dass fur das tatsichliche Handeln das, was in einer
Urkunde drin steht, nicht wichtiger ist als das, was eben-
falls dazugehort und nicht verschriftlicht worden ist. Viel
entscheidender noch: Die immer noch gangige Vorstel-
lung, dieses Schriftstiicksei als solches massgeblich gewesen
fur das Zusammenwirken in der politischen Praxis, ent-
stammt dem Verfassungs- und Vertragsdenken des
19. Jahrhunderts. Ein schriftliches Dokument der vorlie-
genden Art diente im 13. Jahrhundert vorwiegend dazu,
gegenuber Dritten, die uber die Schriftlichkeit verfigten
(also z.B. gegenuber der kaiserlichen Kanzlei), Anspriiche
oder formalisierte Konfliktlosungen festzuschreiben. In
der Gesellschaft des ausgehenden 13. Jahrhunderts ist
nicht denkbar, dass die Herstellung (hier im Sinne des
«making») dieses Schriftstiicks gewissermassen den ent-
scheidenden politischen Akt darstellen wiirde. Mit ande-
ren Worten: Dass allenfalls eine eidliche Vereinbarung
unter Vertretern der Fuhrungsgruppen aus den Waldstat-
ten uber die Landfriedenswahrung bestanden haben
konnte und dass unter gegebenen konkreten Umstanden
eine gemeinsame Politik auch tatsachlich betrieben wor-
den ware, fur dieses mogliche Faktum bedeutet die Ver-
schriftung solcher Vereinbarungen in Form eines «Bundes-
briefes» in keiner Weise eine Voraussetzung. Erst um eini-
ges spater erscheinen «Politik» und «Amtsfihrung» in die-
ser Art an die Schrift gebunden; es handelt sich um eine
langfristige Entwicklung, wie sie dem langen Prozess staat-
licher Verdichtung von landesherrlichen und stadtisch-
kommunalen Territorien entspricht.

Neue Moglichkeiten und Spuren

Diese Uberlegungen eroffnen nun ganz neue Perspektiven
fur die Entstehungsgeschichte des Bundesbriefs. Inhaltlich
prasentiert er sich (zur Hauptsache) als gemeinsame
Aktion zur Friedenssicherung. Nun sind Innerschweizer
Fuhrungsgruppen — von «Volk» ist zu dieser Zeit im
Zusammenhang mit «grosser» Politik besser nicht die Rede
— ja tatsachlich schon zu Beginn des 14. Jahrhunderts
situationsbedingt manchmal gemeinsam aufgetreten. Es
ware aber ohne weiteres moglich, dass erst eine spatere Zeit
das Bedurfnis nach einer schriftlichen Festlegung bzw.
Legitimierung der Abmachungen unter den waldstatti-

schen Fuhrungsgruppen empfunden hat. Die Folge davon:
Ein Schriftstiick «zum Vorzeigen» (auch fur die «Fruhzeit»)
und als Legitimierung gegentiber Dritten wurde erstin die-
sem spateren Zeitpunkt hergestellt, ohne dass dabei von
einer Falschung im landlaufigen Sinne die Rede sein muss.
Es konnte sich um die schriftliche Nach-Herstellung einer
als richtig und «alt> empfundenen Tradition handeln.
Dabei ware das aus der Sicht der «Herstellergeneration»
Wichtige und Richtige aufgeschrieben, unter Umstanden
auch sehr auf die Einhaltung von als alt (und daher als echt)
aufgefassten Formen geachtet worden. Gerade in dieser
letzten Hinsicht ist die Qualitat solcher «Falschungen»
nicht zu unterschatzen.

Bei einem solchen Vorgang wurde in Urkundenform
sozusagen die «Geschichte» eines in der jeweiligen Gegen-
wart bestehenden Zustandes neu geschrieben und gemiss
gegenwartigen Auffassungen gerechtfertigt. Grundsatzlich
sind dabei die Grenzen zwischen bewusster Falschdarstel-
lung, selektiver Tatsachenrekonstruktion und einer als
offentlich-objektive Wahrheitsbestatigung verstandenen
Handlung fliessend. So oder so muss aber diese urkundli-
che «Geschichte» nicht frei «gefunden» bzw. «erfunden»
sein, und sie war es in der Regel auch nicht. Dem nunmehr
schriftlich Rekonstruierten konnte eine mundliche (und
daher rasch wandelbare) Tradition zugrundegelegt werden.
Allerdings: Im Zeitpunkt und tiberhaupt mit dem Prozess
der Verschriftlichung wird nicht auf simple Art vorher
«Mindliches» jetzt einfach («genau so») aufgeschrieben,
sondern es entstehtjetzt eben Verschriftlichtes, eine schrift-
liche Tradition, fur deren Form (und Inhaltsstruktur) man
sich am vorhandenen Schriftlichen — an Urkunden herr-
schaftlicher Herkunft — orientiert. Beim Aufschreiben ist
also auch verfugbares Geschriebenes aus ahnlichen Zusam-
menhingen als Vorlage beigezogen worden.

Fur den Bundesbrief wiirde dies bedeuten, dass er unter
ganz bestimmten Umstanden und mit klaren Intentionen
einer bestimmten politisch-sozialen Gruppe erst nachtrag-
lich entstanden ist. Dem Inhalt nach konnte er in ganz ver-
schiedener Hinsicht politischen Absichten dienen:
Zunachst der Rechtfertigung einer gegenseitigen Einbin-
dungund Kontrolle (mindestens so stark wie der oft einsei-
tig hineininterpretierten gegenseitigen Solidaritat), stark
aber auch der Legitimierung von eigener Staatlichkeit
durch die — nach standischer Ordnung nicht gegebene und
darum immer wieder bestrittene — Fahigkeit zur autono-
men Friedenswahrung. Inhaltlicher Anknipfungspunkt
war vielleicht eine iltere, zumindest threm historischen
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Sinn nach nicht etwa unzutreffende mtndliche Tradition.
Diese konnte sich z.B. auf einen Schwurverband in der
Fahrungsgruppe oder auf Abmachungen aus einem kon-
kreten politischen Handel beziehen, in jedem Falle aber
nicht notwendigerweise auf anfangs August 1291 getrof-
fene Vereinbarungen. Sicher wurden auch tatsachlich vor-
handene Dokumente mitbenttzt.

Wird der Text von 1291 einmal unter diesen neuen
Gesichtspunkten niher gepriift, dann erhalt ein lingst
bekanntes Merkmal ein ganz anderes Gewicht: Von der
formalen Gestalt her steht fest, dass der uberlieferte Text
aus mehreren verschiedenen Textteilen zusammengesetzt
ist, also ein Konglomerat bildet, und nichtalles gleichzeitig
entstanden sein kann. Die Existenz zeitlich und sachlich
verschiedener Textschichten ware fur einen Uberlieferten
Text dieser Art (wie bei einer Offnung) ausserordentlich
typisch. Wahrscheinlich istan Vorlagen ganz unterschiedli-
cher Herkunft zu denken. Bestimmt kommt der Vertrag
vom 9. Dezember 1315 in Frage; moglicherweise lag auch
eine Fassung des Geschworenen Briefs aus Luzern vor, und
anderes. Teilweise durfte der Brief tatsachlich auf eine (nor-
malerweise undatierte) Satzungsquelle zurtickgehen; nach-
traglich erfolgte Verurkundungen solcher Satzungen (und
Offnungen) sind auch sonst bekannt. Nicht zuletzt die fei-
erliche Sorgfalt, die nach Ladner auf die dussere Gestaltung
dieses Textes verwendet wurde, konnte als solche ebenfalls
auf ecine spatere Herstellung hinweisen. Schrift und
Schreibweise wirken schon fur die Zeit um 1300 altertim-
lich und orientieren sich jedenfalls an alteren Beispielen;
ebensogut konnte auch noch (viel) spater als um 1300 eine
Vorlage nachgeahmt worden sein. Datierungen aus-
schliesslich nach dem Schriftcharakter bergen Ubrigens
erhebliche Unsicherheiten.

Warum ist dann aber der Brief, wenn er erst spater ent-
standen ist, ausgerechnet auf 1291 rickdatiert? Paradoxer-
weise wirde gerade die Rickverlegung des Geschehens auf
das Jahr 1291 eine Nachherstellung ausserordentlich plau-
sibel machen. Denn in dieser Hinsicht darf man den «Fal-
schern» durchaus einige Kenntnisse zutrauen: Von Februar
1291 datiert das Schwyzer Richterprivileg, und der soge-
nannte Richterartikel steht im Bundesbrief an auffilliger
Stelle. Ferner war mit Sicherheitauch viel spater das Todes-
datum Rudolfs von Habsburg (15. Juli 1291), des Friedens-
garanten, noch bekannt. Fur Hersteller einer legitimieren-
den Tradition war fur einen solchen Akt der Zeitpunkt
unmittelbar nach dem Tode Konig Rudolfs jedenfalls
besonders gut denkbar. Vom 16. Oktober 1291 datiert das
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in Zurich geschriebene Bundnis zwischen Zirich, Uri und
Schwyz, das ebenfalls als Modell spaterer Bundniskonstel-
lationen gelten konnte. Ferner ist an die Erwerbung
Luzerns durch Habsburg in diesem Jahr (mit den entspre-
chenden Auseinandersetzungen, die jingst von Fritz Glau-
ser kompetent analysiert worden sind) zu denken.

Die Version einer Nachherstellung kann somit den Rea-
litaten ebenso nahekommen wie die ubliche Festlegung auf
1291. In welcher Situation eine solche «Falschung» — oder
sprechen wir doch zutreffender von der nachtraglichen
Herstellung einer schriftlichen Traditign — erstellt worden
sein konnte, ist vorlaufig nicht zu entscheiden und bedarf
einer ausfuhrlichen Recherche und Diskussion. Dabei
miussten die gesamte Bundnis-Uberlieferung und die ortli-
chen Archivtraditionen bisins ausgehende 15. Jahrhundert
unter dieser Fragestellung miteinbezogen werden. Die
Argumente waren fir jeden moglichen Zeitpunkt geson-
dert zu prifen. Grundsatzlich ohne weiteres denkbar sind
ganz verschiedene Situationen: Etwa schon in Zusammen-
hang mit dem Unterwaldner Reichsprivileg von 1309 oder
der Bestatigung der (vorhandenen und nicht vorhandenen)
Reichsprivilegien von 1316 durch Ludwig den Bayern, im
Umfeld des Zurcher Bundes vor oder nach 1351, im ausge-
henden 14. Jahrhundert oder allenfalls noch spater in
Zusammenhang mit der Entstehung einer gesamteidge-
nossischen Bundestradition. Sicher braucht es sich nicht
notwendigerweise um eine gemeinsame Aktion der drei
Orte zu handeln.

Den Hinweis auf eine bis zur weiteren Abklarung beson-
ders spannende Spur mochte ich mir nicht verkneifen:
Nicht zuletzt konnte die auffallige Stellung Nidwaldens im
Bundesbrief einen Fingerzeig geben. Aus Nidwalden
stammt auch die schon erwahnte, einzige bekannte soge-
nannte Ubersetzung aus der Zeit um 1400. Der Zusammen-
hang zwischen dem «Original» von 1291 und dieser Uber-
setzung musste unbedingt genauer als bisher diskutiert
werden. Dies nicht nur von der sprachlichen Gestalt her,
sondern auch im Hinblick auf den moglichen Gebrauch
dieser Dokumente. Ohne damit voreilig kuhne Losungen
zu favorisieren: Wir wissen heute, dass lateinische Texte aus
ruckubersetzten Teilen von deutschen Texten zusammen-
gesetzt sein konnen und gerade auch in dieser altsprachli-
chen Form gleichzeitig oder gar erst nachtraglich als beson-
ders feierliche Texte hergestellt worden sind; das gibt es als
Phanomen auch bei Offnungen, zumindest im 15. Jahr-
hundert. Es ware ohne weiteres moglich, dass «Original»
und «Ubersetzung» des Bundesbriefs zum gleichen Zeit-



punkt entstanden sind. Vielleicht sind es doch Nidwaldner
Fuhrungsgeschlechter gewesen, die in irgendeiner konkre-
ten politischen Situation mit einem solchen Brief ihre
Gleichstellung mit jenen der selbstandigen Talkommunen
Uri und Schwyz legitimieren mussten. So wie sich schliess-
lich 1309 und 1316 die Unterwaldner auch Privilegien von
Ludwig dem Bayer bestatigen liessen, die sie (nach Stettler)
sicher gar nie besessen hatten! Geschah dies etwa in den
schwierigen Zeiten nach 1360 oder nach dem Sempacher-
krieg, als man die bedrohlichen Erfolge der Luzerner Terri-
torialpolitik gegen die Autonomiebestrebungen von Weg-
gis und im Entlebuch — auch das Reichsland Hasli war ja
unter die Kontrolle Berns geraten — vor Augen hatte?

Perspektiven

Sicher wurde es sich lohnen, in diesem Sinne das Fal-
schungsproblem beim Bundesbrief ganz neu zu tiberden-
ken. Was wiren die Konsequenzen fiir eine allgemeine Ein-
schatzung der Vorgange um 1300, wenn eine Nachherstel-
lung im obigen Sinne noch besser wahrscheinlich gemacht
werden konnte? Sie sind nicht revolutionar, aber doch
bedeutend genug, um zwei Aspekte hier am Schluss aufzu-
greifen. Zum einen geht es um Grundvorstellungen eidge-
nossischer Staatlichkeit, zum andern um allgemeine Forde-
rungen fur die regionale Geschichte der Innerschweiz.

Fur das alte Problem des Auseinanderklaffens von chro-
nikalischer und urkundlicher Uberlieferung konnte sich
tatsachlich eine neue Losung andeuten. Einiges ist hier
weitaus besser zu verstehen, wenn die These stimmt, dass
auch die urkundliche Bundes-Tradition, zumindest in der
Ruckfuhrung bis in die Zeit um 1300 («Der Bundesbrief»),
erst spater geschaffen worden ist. Es ware also in der auf
1291 datierten Urkunde, auf andere Weise als in Chronik-
teilen, aber ebenfalls mit bestimmten Vorstellungen eine
schriftliche Tradition hergestellt worden, und zwar so, wie
der ganze Hergang aus spaterer Sicht zu verstehen war, wie
er also rekonstruiert und zugleich als wahr empfunden
wurde.

In den inhaltlichen Motiven und Themen sind solche
Rekonstruktionen an ihre jeweilige Form gebunden und
daher verschieden, auch wenn die Grundvorstellungen
ubereinstimmen. An Hinweisen auf Parallelititen in den
Grundvorstellungen fehlt es nun nicht, und das finde ich
deshalb besonders interessant, weil damit eine Nachher-
stellung im Sinne der erst im 15. Jahrhundert nach und

nach gestalteten «Gesamtbundestradition» in den Bereich
des Moglichen ruckt. Bekanntlich ist es im 15. und begin-
nenden 16. Jahrhundert ein zentrales Problem der eidge-
nossischen politischen Eliten, ihren Anspruch auf Eigen-
staatlichkeit — v.a. die Ordnungswahrung ohne Mitwir-
kung eines adligen Fursten — zu legitimieren, weil dieser
Anspruch nach zeitgenossischer Ansicht gegen die gottge-
gebene Stindeordnung verstosst. Letztlich propagieren
nun sowohl das Weisse Buch wie der Bundesbrief ganz ahn-
liche Grundhaltungen gegentber den (so im 15. Jahrhun-
dert imaginierten und zu rechtfertigenden) «Ursprungen»
von Eigenstaatlichkeit der Eidgenossenschaft. Was im
Weissen Buch die Begriindung mit dem gerechten Wider-
stand gegen die Vogte, ist im Bundesbrief die innere Frie-
denswahrung unter erstaunlich strikt betonter Verpflich-
tung auf die Gehorsamspflichten gegenuber der Herrschaft
— der Bundesschluss erscheint also als ein rechtmassiger
Akt. Wenn das Weisse Buch den Weg von der «gesellschaft>
Stauffachers zum «bund» der drei Lander schildert, dann
entspricht dem im Bundesbrief moglicherweise die Beru-
fung der jetzt gesetzten «statuta» auf die vorangegangene
«antiqua forma confoederationis», mit der ja nicht bloss ein
alteres Bundnis, sondern ebensogut eine — eben vorstaatli-
che — Fehdeschlichtung bzw. ein Schwurverband gemeint
sein konnte.

Zu solchen Parallelitaten der Rekonstruktion passt viel-
leicht ein weiterer Punkt, der noch ganz andere Diskussio-
nen auslosen konnte: Morgarten erscheint bekanntlich im
Weissen Buch nicht, was eigentlich sehr erstaunt. Vielleicht
steckt dahinter eine besondere regionale Tradition; noch
plausibler allerdings wire die These, dass Morgarten aus
einer staats-legitimierenden Sicht ursprunglich gar nicht
zur eidgendssischenBefreiungstradition gehorte. Dennauch
der Autor des Weissen Buches verfolgte letztlich ein legiti-
mierendes Anliegen, wollte also die eidgendssische Staat-
lichkeit rechtfertigen. So ware es moglich, dass dort aus
legalistischen Motiven ein Geschehen — eine unrechtmas-
sige Tat, namlich der Widerstand von Bauern gegen die
rechtmassige Herrschaft — verschwiegen wird, das aus der
Sicht der auf politische Legitimierung bedachten Tradi-
tionsbildner fur die Anfange keine essentielle Bedeutung
haben konnte bzw. durfte. Auf der Ebene des Bundesbriefs
wurde dem entsprechen, dass die Nachherstellung den
Zeitpunkt des Bundes auf die Zeit vor Morgarten legt. Das
ware sonst, da ja der Vertrag vom 9. Dezember 1315
bekannt war, nicht notwendig gewesen. Mit diesem letzten
Hinweis mochte ich nun allerdings nicht am Ende auch
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noch meinerseits in das logisch-gelehrte Konstruktionsfie-
ber abrutschen, das bei diesem komplexen Thema die
altere Forschung so schwer nachvollziehbar macht.

Viel wichtiger ist mir ohnehin eine andere Konsequenz:
Die «Nachherstellungs»-Version passt problemlos zu der
in der Forschung seit langem verbreiteten Idee, dass wir bei
den Vorgangen um 1300 in der Innerschweiz ein ganz nor-
males regionales Geschehen vor uns haben. Die Vorstel-
lung vom einzigartigen <heroischen» und «demokrati-
schen» Grundungsakt um 1300 ist langst als anachronisti-
sche Konstruktion burgerlich-nationaler Ideologie identi-
fiziert, die selbstverstandlich nicht nur «von oben» propa-
giert, sondern insbesondere dank Schiller und dank unse-
ren Schulbuchern von breiten Schichten zumindest in der
Deutschschweiz mit grosser Uberzeugung getragen wurde.
Sie ist als solche als durchaus geschichtswirksames Faktum
und wissenschaftlich interessantes mentalititsgeschichtli-
ches Problem erkannt. Dennoch kann das Geschehen um
1300, also in der Zeit selber, nicht teleologisch, als zielge-
richtet auf den spateren Nationalstaat hin interpretiert
werden.

Im Hinblick auf die «eidgenossische Fruhgeschichte»
wurde eine neue Einschatzung der Vorgange um 1300 gut
mit der heute gultigen Meinung Uibereinstimmen, dass eine
«eidgenossische» Politik erst nach 1350 iberhaupt richtig
einsetzt, unter Fuhrung der Stadte Zurich und Bern. An
der Moglichkeit, dass in einzelnen innerschweizerischen
Talkommunen von fihrenden Vertretern um 1300 eine
eigenstandige, bei Adeligen wie den Attinghausen deutlich
gegen Habsburg (oder auch gegen die Reichsstadte) gerich-
tete Politik insbesondere zur Wahrung von Reichsfreiheit
(und zur Legitimierung nach innen) betrieben wurde,
andert dies nichts. Und dass man sich bei konkretem
Anlass — ein solcher bestand sicher nach der Schlacht am
Morgarten zur gegenseitigen Absicherung — zusammen-
tat, ist ja ein durchaus verstandlicher Vorgang, auch wenn
die gemeinsamen Interessen vielleicht doch nur zum klei-
nen Teil auf einem abstrakten idealistischen Feld von
«Unabhangigkeit» und «Freiheit> zu suchen sind. Im Gan-
zen wurden aber auf jeden Fall die Proportionen zurecht-
geruckt, insofern als der sozusagen «fruheidgendssische»
Charakter des Geschehens am Ausgang des 13. Jahrhun-
derts als nur ez und nicht einmal besonders wichtiger
Aspekt der zeitgendssischen regionalen politischen Vor-
gange zu sehen ist.

Die «Normalisierung» wird noch weiter gehen als bis-

her. Sie macht den Weg frei, die Geschichte der Region
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wirklich als Regionalgeschichte und nicht vorwiegend als
Vorlaufer nationaler «Einheitsgeschichte» eines fiktiven
«Kerns» zu sehen. Echte Regionalgeschichte nicht mehr
nur im wirtschaftlich-sozialen, sondern endlich auch im
politischen Bereich zu schreiben, scheint mir ein auch
heute noch fur Forschungen zur Innerschweiz sehr drin-
gendes Anliegen. In diesem Sinne mussten beispielsweise
die politische Bedeutung der Reichsstadt Zurich (im Hin-
blick auf eine versuchte Integrationspolitik) fir Uri und
Schwyz schon um 1300 oder etwa die tatsachlichen Vor-
kommnisse um das Erbe der Grafen von Rapperswil
genauer untersucht werden, um nur zwei besonders nahe-
liegende Themen zu nennen. Es gilt, kleinregionale und
lokale Forschungen, die nicht auf den historiographischen
Entstehungstopos zugeschnitten sind, gezielt zu fordern
und im ubrigen auch in alteren Darstellungen zur Kenntnis
zu nehmen.

Zum Abschluss

Fir mich sind nach all den angefithrten Uberlegungen
keine Zweifel mehr daran moglich, dass die Falschungs-
frage auch im Falle des Bundesbriefs ernsthaft gestellt wer-
den muss. Personlich halte ich einen «gebrochenen» Entste-
hungsgang des Bundesbriefs fur sehr gut moglich und
jedenfalls fur nicht weniger wahrscheinlich als eine Entste-
hung anfangs August 1291.

Der grosse Wert desjenigen Schriftstuckes, das im 19.
und 20. Jahrhundert zur schweizerischen Nationalreli-
quie geworden ist und (im Gegensatz zur Entstehungs-
zeit) eine sehr grosse geschichtliche Bedeutung fur das
politisch-nationale Denken und Fuhlen breiter Bevolke-
rungsschichten erlangt hat, wird damit in keiner Weise
beeintrachtigt. Und in einer solchen Sehweite eine Herab-
minderung der Verdienste der Vorfahren — sofern man
Menschen in der Innerschweiz des 13. und 14. Jahrhun-
derts iberhaupt als seine Vorfahren bezeichnen will oder
kann — zu sehen, ist schlicht nicht moglich. Meine Aus-
fihrungen verstehe ich als Anregung zum Weiterforschen.
Dabei gibt es aus meiner Sicht in der Schweizergeschichte
heute wesentlich wichtigere Fragen als jene um den Bun-
desbrief selber. Eine neuerliche Tinten- oder Laserdruk-
ker-Schlacht um die «Griindung ist nicht notig, und mit
denjenigen, die sich meiner Meinung nicht anschliessen
konnen, werde ich weiterhin im Frieden leben. Ganz
abgesehen davon, dass das Risiko fur solche Zwiste unter



der heutigen Historikergeneration auch bei unterschiedli-
chen Standpunkten sehr gering ist!

Die Folgerungen fur eine weitere Erforschung inner-
schweizerischer Verhaltnisse im Spatmittelalter aus regio-
nalgeschichtlicher Sicht sind so oder so gegeben, und ich
hoffe, dass die angefihrten Uberlegungen wenigstens zu
diesem Aspekt, also zur Férderung einer wirklichen Regio-
nalgeschichte, etwas Niutzliches beitragen. Es sollte sich
endlich auch im politisch-sozialen Bereich diese regionale
Geschichte von der ihr durch nationale Ideologiebedrf-
nisse und nationalpadagogische Geschichtsschreibung ver-
passten Zwangsjacke befreien konnen und zur Geschichte
von damals lebenden Menschen werden.

Anlass zu meinen Ausfihrungen war allerdings etwas
sehr viel Bescheideneres: die fast unglaubliche Selbstver-
standlichkeit, mit der geglaubt wird, die Probleme um den
Bundesbrief seien mit der naturwissenschaftlichen Unter-
suchung gelost. Und hier mochte ich mit meinem Kom-
mentar eznenZweck auf jeden Fall erreichen: Die Meinung,
die naturwissenschaftliche Untersuchung hatte eine end-

gultige Klarung gebracht, ist eindeutig falsch. Es ist fast
etwas trostlich, dass die grossen Apparaturen bisher auch
nicht mehr fertiggebracht haben als die einfachen Quellen-
leser. — Allerdings mit dem grossen Wermutstropfen, dass
uns schon mit einem Bruchteil des fir diese Untersuchung
aufgewendeten Geldes sehr gedient ware, um endlich viel
wichtigeren historischen Forschungsproblemen des eidge-
nossischen Mittelalters nachzugehen. Ein Beispiel zum
Schluss: Um die regionale und lokale Geschichte der Inner-
schweiz auch im politischen Bereich noch besser zu verste-
hen, wurde die Fortsetzung des Quellenwerks uber 1353
hinaus eine hervorragende Grundlage bieten. Wer gibt uns
die finanziellen Moglichkeiten, dieses Werk in Gang zu set-
zen? Vor allem auch dann, wenn das nicht mehr als «vater-
landisch-nationale» Aufgabe begrindet werden kann (und
eben auch nicht mehr als Quellenwerk «zur Entstehung
der Schweizerischen FEidgenossenschaft»), sondern
schlicht mit dem Interesse an Kenntnis und Erhaltung des
kulturellen Erbes einer vielfaltigen, eigenstandigen und
heute mannigfach benachteiligten Region?

25



26



	Der Bundesbrief von 1291 : eine Fälschung? : Perspektiven einer ungewohnten Diskussion

